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1. Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainings- und Spielbetriebs

Hygienekonzept

zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings und Spielbetriebs
der JFG Höcherberg (Spielstätte Alois-Omlor-Sportpark Jägersburg)

Am Forum 5

Kreisstadt Homburg

Ortspolizeibehörde

IBAN: DE14 5945 0010 1010 3574 06                                   
BIC: SALADE51HOM

Telefon 06841/78745

66424 Homburg

1. Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainings- und Spielbetriebs

a. Trainings/Spielteilnehmer bei denen vor Trainingsbeginn die nachfolgenden

Symptome vorliegen, sind vom Trainings/Spielbetrieb ausgeschlossen.

Husten, Fieber (ab 38°C), Atemnot, Erkältungssymptome oder eine Beeinträchtigung des

Geruchs und Geschmackssinns

Die gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen

b. Bei einem positiven Coronatestergebniss gelten die behördlichen Bestimmungen zum

Zeitpunkt des Testergebnisses. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus

dem Trainings/Spielbetriebs genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen

im Haushalt der betreffenden Person.

c. Ausgeschlossen sind auch Spieler, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem

vom Auswärtigen Amt festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben.

2. Organisation des Trainingsbetriebs

a. Den Anweisungen der Verantwortlichen Personen ist Folge zu leisten!

b. Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste separat für jedes Training und Spiel!

c. Die Dokumentation wird für die Dauer gemäß der SARS-CoV-2EindC §1 Abs.2

aufbewahrt!

d. Die Ein- und Ausgänge zum Sportgelände und den Umkleidekabinen sind mit dem

geltenden Mindestabstand von 1,50 m zu nutzen!
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3. Allgemeine Hygieneregeln

a. Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,50 m) in allen Bereichen

außerhalb des Spielfelds! (auch in den Umkleidekabinen)

b. Körperliche Begrüßungsrituale (Händedruck, Umarmungen, etc.) sind zu unterlassen!

c. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)!

d. Vor und nach dem Training sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren!

e. Das Spucken oder Naseputzen auf dem Platz ist verboten!

f. Die Umkleidekabinen und Duschen sind keine Aufenthaltsräume und sollten möglichst

zeitnah nach der Nutzung verlassen werden!

g. Alle Beteiligten (Spieler/Trainer/Betreuer, etc.) bringen ihre eigenen Trinkflaschen

und Getränke mit. Die Nutzung einer Trinkflasche von mehreren Personen ist zu

vermeiden!

4. Organisatorisches

a. Am Eingang zum Sportgelände werden vom Verein Desinfektionsmittel zu Verfügung

gestellt.

b. Auf den WC-Anlagen stehen Seife und Einmal-Handtücher bereit.b. Auf den WC-Anlagen stehen Seife und Einmal-Handtücher bereit.

c. Jeder Mannschaft werden 2 Kabinen zur Verfügung gestellt. (siehe Punkt 3.a.+f.)

d. Die Kabinen werden regelmäßig insbesondere zwischen 2 Spielen gereinigt und

gelüftet.

e. Die WC-Anlagen werden regelmäßig gereinigt und gelüftet.

f. Zuschauer müssen sich gemäß SARS-CoV-2-EindV §1 Abs. 2 beim betreten der 

Sportanlage registrieren.

g. Das Betreten und Verlassen der Sportanlage ist nur auf den gekennzeichneten Wegen

zulässig.

h. Personen mit Krankheitssymptomen wird der Zugang verweigert.

i. Sollte es zu Situationen kommen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten

werden kann (z.B. Kasse, etc.) ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

j. Die zulässige Personenanzahl für das Sportgelände richtet sich nach den aktuellen

Bestimmungen des Landes und der örtlichen Polizeibehörde.

k. Den Anweisungen der verantwortlichen Personen ist Folge zu leisten:

l. Für die Gastmannschaften gellten die im DFB Leitfaden "Zurück zum Spiel"

vorgegebenen Regeln.

gez.

Der Vorstand
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